
Gemeinde Bernau am Chiemsee 

Verordnung über das Anbringen von Anschlägen und Plakaten 

Die Gemeinde Bernau a. Chiemsee erlässt aufgrund von Art. 28 des Gesetzes über das Landesstrafrecht 
und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz -LStVG- in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2011-2-1) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch§ 5 des Gesetzes vom 18. Mai 2018 (GVBI. 
S. 301)), folgende

Plakatierungsverordnung: 

§1

Beschränkung von öffentlichen Anschlägen 

(1) Zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes und zum Schutz von Natur-, Kunst- und

Kulturdenkmälern dürfen in der Öffentlichkeit Anschläge nur an den von der Gemeinde

Bernau a. Chiemsee zugelassenen Anschlagflächen angebracht werden. Hierbei sind

Anschläge, die der Produkt- oder Firmenwerbung dienen, nur nach Absprache mit der

Touristinfo gestattet. Darstellungen durch Bildwerfer dürfen in der Öffentlichkeit nur

nach vorheriger Genehmigung durch die Gemeinde Bernau a. Chiemsee vorgeführt

werden.

(2) Begriffsbestimmung: Anschläge in der Öffentlichkeit sind Plakate, Zettel oder Tafeln,

die an unbeweglichen Gegenständen wie Häusern, Mauern, Zäunen, Masten oder an

beweglichen Gegenständen wie Ständern angebracht werden, wenn die Anschläge

von einer nach Zahl und Zusammensetzung unbestimmten Menschenmenge -

insbesondere vom öffentlichen Verkehrsraum aus - wahrgenommen werden können.

(3) Die zugelassenen Flächen sowie die Nutzung dieser gemeindlichen Anschlagflächen

regelt die Satzung zur Benutzung der gemeindlichen Plakatanschlagflächen sowie der

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der gemeindlichen

Plakatanschlagflächen der Gemeinde Bernau am Chiemsee.

(4) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Werbeanlagen die von der Bayerischen

Bauordnung erfasst werden.

(5) Ankündigungen öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften und anderer

Vereinigungen, die als gemeinnützig anerkannte Zwecke im Sinne von § 52 AO

{Abgabenordnung) verfolgen, fallen nicht unter diese Verordnung, wenn sie an den

hierfür bestimmten Anschlagtafeln ihrer eigenen Gebäude und Grundstücke sowie

ihrer sonstigen Versammlungsräume angebracht werden.

1 






